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EDITORIAL

IMPRESSUM

Am 3. Oktober 2003 haben die eidgenössi-
schen Räte die Verfassungsänderungen zur
Neugestaltung des Finanzausgleichs (BBl
2003, 6591) sowie das Bundesgesetz über
den Finanz- und Lastenausgleich FiLaG
(BBl 2003, 6807) und damit das erste
Paket des anspruchsvollen "Reformprojekts
NFA" verabschiedet. Dank intensivem Ein-
satz aller Beteiligten und nicht zuletzt
dank der Kompromissbereitschaft der Kan-
tonsregierungen ist es auf diese Weise
gelungen, ein Schwerpunktgeschäft der so-
eben zu Ende gegangenen Legislatur 1999-
2003 doch noch abzuschliessen. Unsere
Gesellschaft hat das Privileg, dieses staats-
politisch äusserst wichtige Gesetzge-
bungsprojekt eng mitverfolgen zu können,
ist unser Sekretär Martin Graf doch für das
Sekretariat der zuständigen parlamentari-
schen Kommissionen verantwortlich. Die-
ser glückliche Umstand ermöglichte es dem
Vorstand, das Thema der Jahrestagung
2003 einem Problembereich  aus dem
Umfeld "Finanzausgleich" zu widmen, des-
sen staatsrechtliche Bedeutung bisher
kaum öffentlich diskutiert wurde, nämlich
der Frage, wie sich der neue Finanzaus-
gleich und die mit ihm schicksalhaft ver-
bundene Neugestaltung der Aufgabentei-
lung zwischen Bund und Kantonen auf die
kantonalen Parlamente auswirken wird.
Ständerat Hansheiri Inderkum, Standesver-
treter von Uri, orientierte am 20. Septem-
ber 2003 im Tellspielhaus zu Altdorf einlei-
tend als Präsident der vorberatenden stän-
derätlichen Kommission, Prof.  Dr. René
Rhinow aus Basel, ehemals Ständerat von
Basel-Landschaft und Präsident der Verfas-
sungskommission des Ständerates, behan-
delte das Thema anschliessend in einem
kritischen staatsrechtlichen Grundsatz-
referat und Staatsrat Urs Schwaller, Finanz-
direktor des Kantons Freiburg, schloss den

Reigen der Referenten mit einer in franzö-
sischer Sprache vorgetragenen Standortbe-
stimmung aus der Sicht der Kantone.
Ihnen allen sei an dieser Stelle nochmals
herzlich für ihre äusserst wertvolle Mitwir-
kung an unserem diesjährigen Kongress
gedankt. Wir freuen uns, ihre Beiträge in
diesem Heft veröffentlichen zu dürfen und
damit einem breiten Publikum zugänglich
zu machen. Im Übrigen: Werfen Sie doch
einmal einen Blick auf unsere Homepage
www.parlament.ch/sgp-ssp – es lohnt sich!
Die engagierte Diskussion in Altdorf zeigte,
dass die Referate bei den Teilnehmenden
auf fruchtbaren Boden gefallen waren. In
der Tat dürfte namentlich die neu in der
Bundesverfassung verankerte Verpflichtung
der Kantone zu einer verstärkten
Zusammenarbeit und insbesondere die
unter bestimmten Voraussetzungen mögli-
che Allgemeinverbindlicherklärung von
interkantonalen Verträgen über die in Arti-
kel 48a der revidierten Bundesverfassung
abschliessend aufgezählten Aufgabenbe-
reiche mit referendumspflichtigem Bundes-
beschluss in den kantonalen Parlamenten
noch einiges zu reden geben. Das Gleiche
gilt für die im FiLaG vorgesehene interkan-
tonale Rahmenvereinbarung.
Es ist unbestritten, dass mit dem neuen
Finanz- und Lastenausgleich auch eine 
eigentliche Föderalismus-Reform bezweckt
wird, wenn wichtige Staatsaufgaben neu
zwischen Bund und Kantonen aufgeteilt
werden. Es geht dabei insbesondere darum,
Bund und Kantone in ihren jeweiligen Rol-
len zu stärken. Das Reformvorhaben wurde
indessen von Beginn weg sehr stark aus
finanzpolitischer Sicht konzipiert. Dass mit
der Forcierung des Abschlusses von recht-
setzenden interkantonalen Verträgen und
der damit verbundenen Stärkung der Exe-
kutiven eine Schwächung der kantonalen

Parlamente und sogar ein gewisses Demo-
kratiedefizit verbunden ist, wurde an unse-
rer Jahrestagung offensichtlich. Bei der
Handhabung der Allgemeinverbindlicher-
klärung von interkantonalen Verträgen
wird die Bundesversammlung deshalb
(sozusagen im "Geist  von Altdorf") grosse
Zurückhal-tung üben müssen. Es ist anzu-
nehmen, dass dieses verfassungsmässige
Zwangsmittel zur föderalen Kooperation
wohl eher "generalpräventiv" wirken d.h.
die Kantone veranlassen wird, Staatsaufga-
ben im Sinne der Zielsetzungen des NFA
möglichst gemeinsam anzupacken und zu
erfüllen, wo es im Interesse eines lei-
stungsfähigen und zukunftsgerichteten
"Bundesstaates Schweiz" Sinn macht. Und
dagegen ist gewiss nichts einzuwenden.
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